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Der neue Schweizerische Republikaner.

Freytag, den z<? October iZoi. Siebentes Quartal. Den 8 Brümatre. X»

Helvetische Tagsatzung.

Fünf und dreyßigste Sitzung, 27. Wenn«.

Präsident: Usteri.

Der Präsident legt der Versammlung folgende an
sie eingelangte Schriften vor:

». Zuschrift der Gemeindskammer und Munizipa.
lität Baden, die sich gegen jede gezwungene Vereint'

gung ihres Cantons mit Argau verwahren.

2. Die bereits von uns gelieferte S. S. 7

Zuschrift verschiedener Geschlechter der Landschaft Küß-

nacht, die die Trennung von Schwyz verlangen, komt

nun in förmlicher Abfassung znrük.

Ein Schreiben des B. Zim m ermann, der

seine Ernennung in den Senat unter den bedenklichen

Umstände», in welchen sich das Vaterland befindet, an-

nehmen zu müssen glaubt, wird verlesen.

Man schreitet zu Fortsetzung der Wahlen nach freyer

Auswahl in den Senat:
Dritte Wahl: B. Koch, Mitglied des ge.

setzgcdenden Raths, wird im zweyten Stimmenmehr
mit ;2 Stimmen ernannt.

Erstes Stimmenmehr: Koch hat 24, Wtittenbach,

Gefctzgebungsralh -2; Fühlt, Gesetzgebungsrath 5:
Wieland, Dep. 2; Haller, Ermin. », Farina, De-

putirter i; Saussure, Gefctzgebungsralh 1 ; Münger,

Dep. i; Geiser, Dev. »; Dolder, Voll;. Rath » ;

Rütiimann, Vollz. Rath », Stimmen.
Zweytes Stimmenmehr: Koch Wyttenbach 21,

Füßli 2 Wieland -, Stimmen.

Vierte Wahl: B. Füßli, Mitglied des ge.

setzgebenden Raths, wird im dritten Stimmenmehr

mit 54 Stimmen ernannt.

Erstes Stimmenmehr: Füßli 1; ; Wyttenbach, Ge.

fttzgebungsrath n; Wegmann, Dev. - Pfenninger,

Dep. 5 ; Wieland, Dep. r ; Falk, Exftn. » ; Car.

rard, Gefttzgebungsrath »; Pidoux, Dep. s; Escher,

Verwalter 1; Marca, Dep. »; Escher, Gesetzz. 15
Saussure, Gesetzgeber l Stimmen.

Zweytes Stimmenmehr: Füßli 22 Wegmann »z,
Wyttenbach n, Pfenningcr 8 Stimmen.

Drittes Stimmenmehr: Füßli 14, Wcgman» 24,
Wyttenbach i, Stimmen.

Fünfte Wahl: B. Pidoux, Mitglied dev

Tagsatzung, wird im zweyten Stimmenmehr mit 4»
Stimmen ernannt.

Erstes Scimmenmehr: Pidoux hat 24; Wvtten.
bach, Gesetzgeber »6; Wieland, Dep. 7; Saustwe,
Gesetzgeber ;; Sccretan, Dep. ;; Planta, Statt»
Halter 2 ; Laflechere, Dep. I; Rothplez, Minister l;
Carrard, Gefttzg. » ; Wegman, Dep. », Stimmen.

Zweytes Stimmenmehr : Pidoux 40, Wyttenbach 14,
Saussure 2 Stimmen.

Sechste Wahl: B. Wie land, Mitgl. der

Tagsatzung, wird im fünften Stimmenmehr mit5
Stimmen ernannt.

Erstes Stimmenmehr : 'Wyttenbach, Gesetzgeber 14;
Wieland 12; Sprecher, Präs. 4; Steck, gewesener

Gen. Gecr. 4î Farina, Dep. z; Lüschcc, Dep. ;;
Rothplez, Min. 2 ; Grafenried, Dep. r; Gmür,
Dep. » ; Planta, Präs. 1 ; Suter, Exrepresent. ; ;
Geiser, Dep. » ; Pfenninger, Dep. 4 î Saussure, Ge«

fttzgebungsrath », Stimmen.
Zweytes Stimmenmehr: Wielaud 18, Wyttenbach

>6, Steck 8, Sprecher 6, Guter 4, Farina s,
Rolhplez 2, Pfenninge? », Geiser », Stimmen.

Drittes Stimmenmehr: Wftlcmd 22, Wyttenbach r;,
Steck i2, Suter 4, Sprecher 2, Farina 2, Roth«
plcz 2 Stimmen.

Viertes Stimmenmehr: Wieland 27, Steck i?,
Wyttenbach Stimmen.

Fünftes Stimmenmehr: Wieland n, Steck i?,
Wyttenbach 6 Stimmen.

Siebente Wahl: B. Steck, gew. Sen.



754 ^
Secr. des Vosiz. Directsriums, wird im dritten Ctim-
wenniehr mil z4 Stimmen ernannt.

Erstes Slimmenmehr: Steck n; Wyltenbach,

Gcstzgedungsrath 7; Farina, Dcp. 6 ; Sprecher,

Präs 6 ; Gmür, Dep. ; Maghelti, Exvcrw. ;

Lüthard, Gesetze i ; Jenner, Exmin. 2 ; Mitte'.holzer,
Gesetzgeber 2; Geiser Dep, 2 : Rochplez Minister l,;
Weber, Dep. 1; Schiumpf» Gesetzgeber 1; Planta,
Exprès, r; Pfenninger, Dep. g Stimmen.

Zweytes Slimmenmehr : Steck 20, Wyltenbach io,
Sprecher 8, Farina 6, Geiser Dep. 4,'Gmür z,
Maghctti 2, Pfenninge? 1, Jenner 1, Stimmen.

Drittes Slimmenmehr: Steck Z4 Wyltenbach n,
Sprecher 6, Geiser 5, Farina ; Stimmen.

(Die Fortsetzung folgt,)

Schreiben des B. Renggers an die hel.
ve tische Tagsaljung, vom 264^
Wein m or. a t.

Gürzer Representanten î

Sie haben mir durch meine gestrige Ernennung zu

einem Mitglied des Senats, einen Beweis Ihres Zu-

trauens gegeben, der mir um so viel schätzbarer seyn

wußte, je unerwarteter und ungesuchtcr mir derselbe

kam. Aliein erlauben Sie mir Ihnen zu erklären, daß

es mir unmöglich fällt, eine Stelle anzunehmen, ohne

die Ueberzeugung, meinem Vaterland an derselben nütz-

Zich zu seyn. Ich glaube durch ein mehr als drey,

jähriges Ausharren in einem der mühvollsten Aemter,

der Republik genugsam bewiesen zu haben, daß ich

weder Arbeit noch Bejchwerde in dem Dienste dcrsel-

den scheue. Die Hosmmg besserer Zelten, wo die Früchte

der unsäglichen Aufopferungen meiner Mitbürger wür.

den eingeerndtet werden können, hatte mir den Muth
dazu gegeben. Aber jezt,, da ich diese Hofnungen, sey

tâ durch äussere Umstände oder durch unsere eigene

Schwäche zertrümmert sehe, würde ich an der Stelle,

wohin Sie mich bernffen, meine Kräfte nur unnütz

anstrengen, und vielleicht gar meine Mitarbeiter an

dem Guten verhindern, das fie bey ihrer verschiedenen

Anficht etwa noch zu thun vermögen.

Zu diesem entscheidenden Grunde, der mich B. 3l.,
bewegt, das mir angetragene Amt, wieder in Ihren
Schoos niederzulegen, kömmt noch eig anderer. Um

mit Nutzen an der künftigen Versassung meines Va-
terlandes zu arbeiten hatte ich nuch gleich von Anfang

her in eine solche Stellung verfttz-n zu müssu geglaubt,

daß ich ein freyes, unbefangenes, und durchaus un.

terercßirtes Urtheil darüber zu fällen, im Stande sey;
ich hatte mich daher für die Zukunft bloß als Bürger
und Partikular betrachtet, und demnach geschlossen,

was meine Mitbürger von dieser Versassung zu fodern
und zu erwarten berechtigt seyen. Gestatten Sie? mir
jezt am Ende Ihrer Arbeiten wenigstens die Befti--
digung, daß meine Meinungen noch durch meine Hand«
lungsweise gerechtfertigt werden.

Als Bürger werde ich jede Verfassung, die Sis
meinem Valerlande geben, zu achten wissen. — Als
gewesener Beamter werde ich so lange bey der Stelle
seyn, als die künftige Regierung zur Einrichtung des

weitläufigen Departements, dem ich gegenwärtig vorstehe,
meiner bedürfen mag, und nicht eher in tie Ruhe
des Privalstandes zurükkehren, bis mir keine Pflicht
meines Amtes mehr zu erfüllen übrig bleibt.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner wahren
Hochachtung.

Helvctische Staatsvcrfassung.
Die allgemeine helvetische Tagsatznng durch

die Gesetze vom 28. Henmonat 1801 »md?

2. Herbstmonats gleichen Jahrs, in der
Gemeinde Bern zusammenberufen, erklärt
folgende Verfassung, als die Verfassung
der helvetischen Nation:

Erster Abschnitt.
G e b i et s e i n t h e iIu ng.

§. 1. Die helvetische Republik bildet nur Einen
Staat, dessen Integrität durch die Verfassung gesichert
wird. Es giebt nur ein helvetisches Slaalsbürgerr.cht,
und keine politischen Cantonsbürzerrechte.

Z. 2. Das Gebiet der helvetischen Republik ist ftt
Cantone eingetheilt; diese find:

1) Bern in der Grenzbestimniung, nach welcher die
erste Cantonstagsatzung durchs Gesetz vom 26»

Brachmonat Itzor zusammeiiberufen worden.
2) Zürich eben so.

z) Luzern eben so.

4) Uri eben so.

5) Schwyz eben so>

6) Untcrwalden eben fbv

7) Zug eben so.

8) Glarus eben so.

9) Apvcnzell eben sb.

10) Soiothurn eben jb.
11) Freyburg eben so.

z-2) Bastl eben so»


	Helvetische Tagsatzung

